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Klares Nein der Regierung zur Volksinitiative „Weniger Steuern für alle“  

 

Solothurn, 20. August 2013 – Der Regierungsrat hat Botschaft und 

Entwurf zur Volksinitiative „Weniger Steuern für alle“ zuhanden des 

Kantonsrates verabschiedet. Für den Regierungsrat sind die bei einer 

Annahme der Initiative entstehenden Ertragsausfälle absolut nicht 

verantwortbar. Er lehnt die Initiative deshalb ab. Die von einem 

Initiativkomitee aus Reihen der SVP eingereichte Volksinitiative hätte 

Ertragsausfälle von mehr als 75 Mio. Franken zur Folge.  

 

Die Volksinitiative verlangt für die Staatssteuer einen Steuerrabatt, der nach 

Einkommenshöhe abgestuft ist. Bis zu einem steuerbaren Einkommen von 

75‘000 Franken soll er 15% betragen, darüber stetig abnehmen, aber nie 

weniger als 10% ausmachen.  

 

Im Durchschnitt dürften sich die Erträge der Einkommenssteuer um 13% bis 14% 

vermindern, wodurch dem Staat zusätzlich jährlich über 75 Mio. Franken fehlen 

würden.  

 

Aktuell sieht sich der Kanton ohnehin schon mit strukturellen Defiziten von 

jährlich 150 Mio. Franken konfrontiert. Um diese zu beseitigen, hat der 

Regierungsrat bereits im letzten Jahr einen Massnahmenplan vorgeschlagen, der 

aber nur eine geringe Akzeptanz gefunden hat.  
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Der nächste ist eingeleitet, mit dem ein Verbesserungspotential von insgesamt 

150 Mio. Franken aufgezeigt werden soll. Dieses Ziel wird ohne harte Spar-

massnahmen mit einschneidendem Aufgabenverzicht und Leistungsabbau in 

allen Bereichen und wohl auch ohne zusätzliche Erträge nicht zu erreichen sein. 

Davon könnten auch die Gemeinden betroffen sein, obwohl der Steuerrabatt für 

die Gemeindesteuern nicht gelten soll. 

 

In dieser enorm schwierigen Situation wäre es für den Regierungsrat finanz-

politisch verantwortungslos, das Loch im Staatshaushalt mit zusätzlichen Ertrags-

ausfällen noch einmal um die Hälfte zu vergrössern. Mit blossen Massnahmen 

zur Steigerung der Effizienz, wie dies die Initianten andeuten, wären die 

Mindererträge nicht zu kompensieren.  

 

Die degressive Abstufung des Rabatts und der Umstand, dass dieser für die 

Gemeindesteuern keine Geltung haben soll, würden das Steuerwesen zudem 

erneut komplizierter machen. Es würde weniger transparent, die Steuer-

erhebung aufwendiger und würde auch zusätzliche Kosten verursachen.  

 

Zudem würde die Initiative eine Verschiebung der Steuerbelastung bewirken, 

weil sie Konkubinatspaare mehr entlasten würde als Ehepaare. 

 

 

 

 


